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An das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
 
An das 
Präsidium des Nationalrates 
 
Gerne nehmen wir die angebotene Gelegenheit wahr, zu den folgenden im Entwurf des Gas-
wirtschaftsgesetzes 2011 behandelten Themen Stellung zu nehmen: 
 
• Gasspeicher mit Anschluss an das Fernleitungsnetz 
 

Die Möglichkeit, Gasspeicher an das Fernleitungsnetz anzuschließen, wird unseres Er-
achtens im Entwurf bisher nicht ausreichend beleuchtet. So sieht beispielsweise Art. 23 
der Richtlinie 2009/73/EG einen Rechtsanspruch der Speicherunternehmen auf An-
schluss ihrer Speicheranlagen an das Fernleitungsnetz in transparenten und effizienten 
Verfahren und zu nichtdiskriminierenden Tarifen vor, wobei Kosten einer notwendigen 
Kapazitätsaufstockung keinen Ablehnungsgrund darstellen. Die Regelung findet sich in 
dieser klaren Form im Begutachtungsentwurf bislang nicht wieder. 
 
Ergänzend dazu wäre unseres Erachtens eine § 73 Abs. 5 vergleichbare Regelung wün-
schenswert, die nähere Festlegungen zur Einbindung von Speichern am Fernleitungsnetz 
in das geplante Entry/Exit System (gleiche Tarifsystematik im Fernleitungs- und Vertei-
lernetz oder unterschiedliche Systematiken wie in Deutschland?) sowie Hinweise zur 
Festlegung der Netzentgelte bei der Nutzung dieser Speicher enthält. 
 

• Entrichtung des Netznutzungsentgelts durch Speicherunternehmen (§ 73 Abs. 5) 
 

Die Entrichtung des Netznutzungsentgelts sollte sowohl aus Praktikabilitätsgründen als 
auch aus systematischen Erwägungen unmittelbar durch den Speichernutzer erfolgen 
(und nicht vom Speicherunternehmen über die Speicherentgelte auf diesen gewälzt wer-
den). 
 
Begründung: Insbesondere bei Speichern mit mehreren Anschlusspunkten müsste das 
Speicherunternehmen mangels Kenntnis der genauen Nutzungsstrategien der Speicher-
nutzer grundsätzlich an allen Punkten Leistungen kontrahieren, was zu hohen Leer-
standskosten führen würde. Außerdem würden durch derartige Mehrfachbuchungen 
Transportrouten für andere Netznutzer blockiert und ex ante ein nicht bedarfsgetriebener 
Engpass entstehen. Nur eine Buchung der Transportkapazitäten unmittelbar durch den 
jeweiligen Speichernutzer gewährleistet aus unserer Sicht eine realistische Einschätzung 
des tatsächlichen Netznutzerverhaltens, eine effiziente Netzplanung und eine verursa-
chergerechte Entgeltzuordnung. Zudem können viele weitere Fragen wie etwa Last-
flusszusagen zur Vermeidung von Unterbrechbarkeit nur zwischen Netzbetreiber und 
Speichernutzer, nicht aber zwischen Netzbetreiber und Speicherunternehmen geklärt 
werden.  
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Zusätzliche Verwerfungen und Schwierigkeiten bei der Abwicklung ergeben sich bei 
grenzüberschreitend nutzbaren Speichern wie 7Fields, wenn im Nachbarland weiterhin 
die Buchung der Entry/Exit Kapazitäten durch den Speicherkunden erfolgt und damit 
zwei Systeme miteinander kombiniert werden müssen. 
 
Und schließlich führte eine Regelung, bei der das Speicherunternehmen die notwendi-
gen Transportkapazitäten beim Netzbetreiber für den Speichernutzer bucht, zu einer sys-
temwidrigen Vermischung von reguliertem Netzgeschäft und marktbasiertem Speicher-
geschäft. Aus Sicht des Speicherkunden wird das Speicherunternehmen auch zum An-
bieter von Transportdienstleistungen und Störungen im Netz würden sich als Pflichtver-
letzung des Speicherunternehmens darstellen. Eine solche Vermischung der Marktrollen 
sollte vermieden werden.  
 

• Eckpunkte für die Festlegung der Netznutzungsentgelte 

In § 73 Abs. 5 sollte klargestellt werden, dass tatsächlich nur die „Kosten der Ausspei-
sung aus dem Verteilernetz in Speicheranlagen“ – also die reinen Kosten der Speicher-
anbindungsleitung – und keine Kosten vorgelagerter Netze auf das Speicherunterneh-
men bzw. die jeweiligen Speichernutzer gewälzt werden dürfen. Ansonsten käme es bei 
der Belieferung von Endkunden mit Zwischenspeicherung über § 73 Abs. 4 zu einer 
doppelten Berechnung dieser Netzkosten. 
 
Keinesfalls darf zudem das wirtschaftliche Risiko einer geringen Netzauslastung auf das 
Speicherunternehmen bzw. die jeweiligen Speichernutzer abgewälzt werden, indem das 
Netznutzungsentgelt für die gesamte technische Kapazität eines Ausspeisepunktes be-
rechnet wird. Maßstab muss vielmehr – wie im Begutachtungsentwurf vorgesehen – 
immer die zum jeweiligen Zeitpunkt für den Speicherbetrieb benötigte und daher ver-
traglich vereinbarte Leistung sein. Kurzfristige Anpassungen dieser vereinbarten Leis-
tung an den speicherseitigen Bedarf müssen jederzeit möglich sein, etwa wenn neue 
Speicherkunden dazu kommen oder die Kunden aufgrund einer geänderten Bedarfssitu-
ation andere Speicherprodukte buchen. 
 
Entsprechende Regelungen sollten auch für Speicher am Fernleitungsnetz geschaffen 
werden.  
 
Allgemein sollte die Festlegung der Netzentgelte einen fairen Wettbewerb zwischen 
Speichern ermöglichen und Österreich zu einem attraktiven Speicherstandort für Tran-
sitkunden machen. 
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• Festlegung auf verhandelten Speicherzugang 

Aus Sicht der E.ON Gas Storage sollte das GWG ein klares Bekenntnis zum verhandel-
ten Speicherzugang enthalten. 
 
Begründung: Der verhandelte Speicherzugang in Österreich hat sich bewährt und in 
den letzten Jahren zu Milliardeninvestitionen in neue Speicherinfrastrukturen geführt. 
Österreich verfügt dadurch im internationalen Vergleich über eine herausragende Stel-
lung im Hinblick auf Fragen der Versorgungssicherheit und über alle Voraussetzungen, 
um zu einer zentralen Drehscheibe im europäischen Speichermarkt zu werden. Zudem 
steht bereits heute allen Interessenten ein ausreichendes Angebot diskriminierungsfrei 
angebotener Speicherdienstleistungen zur Verfügung. Es gibt keinerlei Hinweise auf ein 
Marktversagen, welches eine Regulierung rechtfertigen könnte.        

 
• Europäische Netzintegration 
 

E.ON Gas Storage begrüßt die im Begutachtungsentwurf enthaltenen Ansätze zur euro-
päischen Netzintegration und regt an, § 12 Abs. 6 dahingehend zu ergänzen, dass durch 
operative Abstimmung auch die Nutzung von Speicherdienstleistungen im angrenzen-
den Marktgebiet zu ermöglichen ist. 
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